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„Willst Du ein Betriebsratsmit-
glied loswerden, schau Dir
seine Spesenrechnung ge-

nau an“, heißt es in manchen Arbeitge-
berkreisen. Angeblich gibt es sogar an-
waltliche „Spezialisten“, die in einem
„Betriebsratsverdrängungsszenario“
ganz gezielt den Vorwurf des Spesen-
betrugs für Kündigungen einsetzen. 

Keine Kleinigkeit: Der
Spesenbetrug

Keine Sorge: Bis zum Vorwurf des Spe-
senbetrugs ist es ein weiter Weg. Denn
Betrug setzt Vorsatz voraus. Dies be-
deutet, dass ich weiß, dass mir die Rei-
sekosten oder andere Spesen nicht zu-
stehen und ich meine Abrechnung dem
Unternehmen trotzdem vorlege und die
Zahlung behalte. Dann allerdings habe
ich ein Problem. Denn wer sich selbst
oder einen Dritten bereichert, in dem
er absichtlich täuscht und somit einen
Irrtum beim Arbeitgeber auslöst, damit
dieser an ihn zahlt und dadurch einen
Schaden hat, der hat Betrug im Sinne
des Strafgesetzbuchs begangen.

Auch für das Arbeitsverhältnis ist ein
solcher Spesenbetrug keine Kleinig-

keit. Bereits im Jahre 1974 hat das Bun-
desarbeitsgericht (2 ABR 17/74) fest-
gestellt, dass Spesenbetrug nicht nur
eine Nebensächlichkeit ist, sondern ei-
ne arbeitsvertragliche Pflichtverlet-
zung, die zur außerordentlichen Kündi-
gung nach § 626 BGB führen kann. Die-
ses Risiko besteht auch für freigestellte
Betriebsratsmitglieder. Die bewusst (!)
unkorrekte Spesenabrechnung ist kei-
ne Pflichtverletzung aus dem Betriebs-
ratsamt heraus, sondern eine Verlet-
zung von Nebenpflichten aus dem Ar-
beitsvertrag. Es handelt sich um eine
so genannte Störung im Vertrauensbe-
reich, in deren Folge die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses für das Unter-
nehmen unzumutbar sein kann.
Schließlich gehört zu diesen Neben-
pflichten auch die Pflicht, auf die Belan-
ge des Unternehmens Rücksicht zu
nehmen und diesem keinen Schaden
zuzufügen. Ob es sich um eine Reise im 
Zusammenhang mit der Ausübung des
Betriebsratsamtes oder der Berufs-
tätigkeit handelt, ist unerheblich, da in
beiden Fällen das Unternehmen ge-
schädigt würde. Spesenabrechnungen
sollten daher mit äußerster Sorgfalt er-
stellt werden.

Grundsatz der Kostenerstattung

Ausgangspunkt für die Erstattung der
Kosten von Betriebsratsmitgliedern ist
§ 40 BetrVG. Danach sind die zur Aus-
übung des Betriebsamtes entstehen-
den Kosten vom Unternehmen zu er-
statten. Hierzu gehören beispielsweise
die Fahrtkosten wegen der Teilnahme
an einer Sitzung des Gesamtbetriebs-
rats. Dies gilt natürlich nicht, wenn ein
Dienstwagen bei freien Spritkosten ge-
nutzt wurde. Entscheidend sind die
tatsächlich entstandenen Kosten, so-
weit sie erforderlich waren.

Ob die Kosten für die Betriebsrats-
tätigkeit erforderlich waren, ist von ei-

Für viele Betriebsratsmitglieder gehören Reisen zum Alltag, beispielsweise weil das Unternehmen mehrere

Betriebe mit unterschiedlichen Standorten hat. Das Wissen um eine korrekte Spesenabrechnung

gehört damit zum wichtigen Handwerkszeug. Worauf Betriebsräte achten sollten, erläutern Achim

Thannheiser und Lothar Böker.

Achim Thannheiser (Rechtsanwalt und Betriebswirt) und
Lothar Böker (Diplomjurist) sind in Hannover tätig
www.betriebsrat-direkt.de

Sorgfältig und fehlerfrei
Die korrekte Spesenabrechnung



gern. Daher bieten sich Formulare an,
die alle notwendigen Angaben auf-
führen und an die Belege erinnern.
Hierzu helfen die oben dargestellten
Muster für die Abrechnung von Fahrt-
und Reisekosten.

Ausblick

Streitigkeiten über die Höhe, die Not-
wendigkeit und die Erstattung von
Fahrtkosten lassen sich am besten ver-
meiden, wenn es klare Regelungen

gibt. Da Fahrtkosten aus betrieblichen
Gründen nicht nur beim Betriebsrat
entstehen, bietet sich der Abschluss ei-
ner entsprechenden Betriebsvereinba-
rung an. Oft sind steuerrechtliche Re-
gelungen die Basis für solche Vereinba-
rungen. Denn bei einer geschickten
Gestaltung können Unternehmen und
Beschäftigte dadurch Vorteile haben.
Auch vor diesem Hintergrund sollte
rechtlicher Sachverstand für die Ge-
staltung einer derartigen Betriebsver-
einbarung hinzugezogen werden.nn

nem „vorausschauenden objektiven
Standpunkt“ zu bestimmen (vgl. BAG
vom 12.05.1999 – 7 ABR 36/97). Da-
bei hat das Betriebsratsmitglied die be-
trieblichen Verhältnisse sowie seine
Aufgabenstellung zu beachten. Ihm
steht ein Entscheidungsspielraum zu,
in dem er die Interessen des Unterneh-
mens und der von ihm vertretenden
Beschäftigten zu berücksichtigen hat.
Wer diese Entscheidungsspielraum
falsch interpretiert, hat im schlechtes-
ten Fall keinen Erstattungsanspruch.
Mit Spesenbetrug hat dies aber nichts
zu tun.

Belege sind das A und O

Für eine korrekte Spesenabrechnung
sind die entstandenen Aufwendungen
im Einzelnen nachzuweisen. Dies be-
deutet: Belege sammeln ist das A und
O. Dabei sind Fahrkarten ebenso vorzu-
legen wie Belege für andere Spesen.
Dies gilt nur dann nicht, wenn im Be-
trieb eine pauschalierende Regelung
besteht.

Soweit die Aufwendungen nicht aus-
reichend nachgewiesen werden, kann
der Arbeitgeber die Erstattung verwei-
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tipps & tricks betriebsratspraxis  

Name:

Anschrift:

Startort: 

Beginn der Fahrt: Ende der Fahrt:

Fahrweg:

Grund der Fahrt:

Benutzte Verkehrsmittel: Bahn Bus PKW

mit dem amtl. Kennzeichen

Namen der
Mitreisenden:

Fahrtkosten: EUR

PKW: km à EUR EUR

Sonstige Auslagen:

EUR

EUR

EUR

Belege (Fahrausweise) liegen bei.

Ich versichere, dass mir die Kosten für den angegeben Zweck tatsächlich entstanden sind und dass
mir von keiner anderen Stelle diese Fahrtkosten erstattet werden.

Ich bitte um Überweisung des Betrags auf mein Konto Nr.:

bei BLZ:

Ort, Datum Unterschrift

Name, Vorname Reisebeginn  
(Datum, Uhrzeit)

Reiseende
(Datum, Uhrzeit)

Firma
Die Fahrt erfolgte mit:

Dienstwagen  � Gesamtdauer:
Zweck der Reise 

Privat-PKW � Tage: 

Bahn � Stunden:
Start- und Zielort

Flugzeug �

Bemessungs-
grundlage 

Betrag Rechnung/
Pauschalen % 

Enthaltene
Vorsteuer

Fahrtkosten

Einzelnachweis mit Anlagen 

19 0

0

0

0

Kilometergeldpauschale 
Wenn das eigene 
Fahrzeug ohne 
Einzelnachweis
durch den Arbeit-
nehmer benutzt
wird Kilometer Euro/km Gesamt

Übernachtungskosten ohne Frühstück %

Einzelnachweis mit Anlagen 

Pauschbeträge für Arbeitnehmer 

Übernachtung Euro/Übern. Gesamt

Verpflegungsmehraufwand 

Tag Euro/Tag GesamtBei Abwesenheit
von mind. 24 
Stunden 

Tag Euro/Tag GesamtBei Abwesenheit
von mind. 14 
Stunden 

Tag Euro/Tag GesamtBei Abwesenheit
von mind. 8 
Stunden 

Nebenkosten 
0

0

Reisekosten brutto 0 Vorsteuer 

Vorschuss
Auszuzahlender
Betrag 0 0

Reisekosten netto  0 

Belege (Fahrausweise etc.) liegen bei.
Ich versichere, dass mir die Kosten für den angegebenen Zweck tatsächlich entstanden sind
und dass mir von keiner anderen Stelle diese Reisekosten erstattet werden.

Ich bitte um Überweisung des Betrags auf mein Konto:

Nr.: 

bei: 

BLZ:

Ort, Datum

Unterschrift 

Reisebeginn  
(Datum, Uhrzeit)

Reiseende
(Datum, Uhrzeit)

Muster für eine Fahrtkostenabrechnung Muster für eine Reisekostenabrechnung 
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